
    

Mautvertrag zum Mietvertrag ____________Mautvertrag zum Mietvertrag ____________Mautvertrag zum Mietvertrag ____________Mautvertrag zum Mietvertrag ____________________________________________    

 

Kennzeichen: _____________________________________  

Freie-KM gem. o.g. Mietvertrag: _____________________  
 
 

• Der Mieter verpflichtet sich die Straßenbenutzungsgebühren nach dem Autobahnbenutzungsgesetz für schwere 
Nutzfahrzeuge (ABMG) zu entrichten. Insoweit hat der Mieter die AVIS Autovermietung Franz Wucherpfennig GmbH / 
Krohn GmbH (künftig kurz „AVIS“ genannt) in voller Höhe freizustellen bzw. AVIS kann beim Mieter in voller Höhe 
Rückgriff nehmen. Straßenbenutzungsgebühren jeglicher Art aus dem Ausland sind ebenfalls vom Mieter zu tragen. 

• Der Mieter übernimmt alle Rechte und Pflichten, die sich für den Mautschuldner aus dem ABMG ergeben. 
• Vor Übernahme des Fahrzeugs wird vom Vermieter eine einmalige Mautvorauszahlung, abhängig von den im 

Mietvertrag hinterlegten Freikilometern, erhoben. Die Vorauszahlung dient der Absicherung sämtlicher Ansprüche aus 
dem Mautvertrag. Sie wird dem Mieter nach Vertragsende und Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem 
Mautvertrag zurückerstattet, soweit keine fälligen Ansprüche aus dem Mautvertrag bestehen. 

• AVIS rechnet die für den jeweiligen Mietzeitraum anfallenden Straßenbenutzungsgebühren direkt mit Toll Collect ab. 
Nach Eingang des Einzelfahrtennachweises bei AVIS werden dem Mieter die angefallenen 
Straßenbenutzungsgebühren in gleicher Höhe weiterberechnet. AVIS legt dem Mieter ausschließlich auf dessen 
ausdrücklichen Wunsch die Einzelfahrtennachweise vor. 

• Der Mieter hat den von AVIS in Rechnung gestellten Betrag an diese in voller Höhe abzuführen. 
• AVIS stellt dem Mieter das offizielle Fahrzeugendgerät zur Teilnahme an der automatischen Mauterfassung  

 
����    zur Verfügung, da fest im Fahrzeug eingebaut. 

 
����    nicht zur Verfügung, der Mieter begleicht die Maut über das manuelle Einbuchungsverfahren. 
 

• Für die korrekte Einstellung der On-Board Unit (OBU) hinsichtlich der Schadstoffklasse sowie der Achsenzahl, ist der 
Mieter verantwortlich. Bei fehlerhaften Einstellungen trägt der Mieter alle dadurch anfallenden Kosten. 

• Die Beschädigung der OBU ist AVIS unverzüglich zu melden. Daraus entstehende Reparaturkosten trägt der Mieter, 
sofern der Mieter die Beschädigung zu vertreten hat. 

• Eine Funktionsstörung der OBU ist AVIS unverzüglich zu melden. Weiterhin hat der Mieter die Autobahn an der 
nächsten Ausfahrt zu verlassen und die noch zu fahrende Strecke über das manuelle Einbuchungsverfahren zu 
begleichen. Bei Zuwiderhandeln werden dem Mieter sämtliche zusätzlich anfallenden Kosten (z.B. Bußgelder) in 
Rechnung gestellt. 

• Dieser Mautvertrag ist Bestandteil des o.g. Mietvertrags. Beide Verträge müssen vom Mieter unterzeichnet werden. 
Sollte einer der Verträge nicht unterzeichnet werden, sind beide Verträge unwirksam. 

• Der Mautvertrag beginnt mit der Bereitstellung des Mietgegenstandes (hierzu gehört auch eine eventuelle Anlieferung 
und Abholung durch AVIS) und endet mit der Fahrzeugrückgabe am vertraglich vereinbarten Mietstützpunkt. Das Recht 
zur außerordentlichen Kündigung bleibt davon unberührt. 

 
 
 
 



• Die Vertragspartner können diesen Vertrag – unbeschadet weiterer Rechte – ohne Einhaltung einer Frist schriftlich 
kündigen, wenn wichtige Gründe hierfür vorliegen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein Vertragspartner trotz 
schriftlicher Abmahnung grob gegen vertragliche Verpflichtung verstößt. Einer Abmahnung bedarf es nicht, wenn die 
Verletzung von Vertragspflichten so schwerwiegend ist, dass dem anderen Vertragspartner eine Fortsetzung des 
Vertrages nicht zuzumuten ist. Die ist dann der Fall, wenn der Kunde zahlungsunfähig wird und / oder gegen ihn ein 
Insolvenzverfahren beantragt wird, wenn der Kunde sein Unternehmen veräußert oder im Fall sonstiger 
Rechtsnachfolge der Rechtsnachfolger nicht bereit oder nicht in der Lage ist, in die Rechte und Pflichten des Vertrages 
einzutreten, wenn der Kunde 10 Tag nach Zugang der ersten Mahnung nicht zahlt. 

• Der Mieter erkennt die Geltung der bei AVIS – Stationen ausliegenden Allgemeinen Mietbedingungen/wichtige 
Kundeninformation an. 

 
 

 
 
_______________, ________________ 
 
 
 
 
________________________________  __________________________________ 
AVIS Autovermietung     Mieter / Abholer gem. Mietvertrag / Fahrer 
 


